
hängig, mit welcher Intensität sich die 
Staatsrechtswissenschaftler den Aufgaben 
widmen, die im konkreten historischen Ent
wicklungsabschnitt von der marxistisch- 
leninistischen Partei gestellt sind und objek
tiv gelöst werden müssen.

Im Mittelpunkt der gegenwärtigen staats
rechtlichen Arbeit steht die Aufgabe, die 
sozialistische Staats- und Rechtsordnung 
weiter zu stärken, die Stabilität der politi
schen Organisation der sozialistischen Ge
sellschaft in der DDR ständig zu festigen 
und die sozialistische Demokratie weiter 
auszuprägen. Die Wirksamkeit der staats
rechtlichen Normen und das System ihrer 
Durchsetzung ist vor allem hinsichtlich der 
Verwirklichung der ökonomischen Strategie 
der SED, insbesondere des wissenschaftlich- 
technischen Fortschritts, der Entfaltung der 
Initiative der Werktätigen in allen Bereichen 
und der Festigung des staatsbewußten Den
kens und Handelns der Bürger zu erhöhen. 
Die staatsrechtswissenschaftliche Arbeit hat 
dazu beizutragen, den demokratischen Zen
tralismus entsprechend den objektiven Er
fordernissen schöpferisch und mit hoher ge
sellschaftlicher Effektivität anzuwenden.

Große Aufmerksamkeit muß die Wissen
schaft vom Staatsrecht der DDR der Wei
terentwicklung der gewählten Organe der 
sozialistischen Staatsmacht, der Vervoll
kommnung ihrer Leitungstätigkeit und ihrer 
Massenverbundenheit widmen. Es gehört zu 
ihren Aufgaben, die fortgeschrittensten Er
fahrungen der Tätigkeit der Volksvertretun
gen zu verallgemeinern und zu vermitteln 
und den Leistungsvergleich zu fördern. Sie 
wirkt aktiv mit, die neuesten Erkenntnisse 
der Wissenschaft und die fortgeschrittensten 
praktischen Erfahrungen auf breitester Ba
sis in der Praxis zu realisieren. Einen bedeu
tenden Schwerpunkt bilden die Beziehungen 
der Volksvertretungen zu den Arbeitskol
lektiven und den Bürgern in den Wohnge
bieten sowie die anderen vielfältigen For
men, in denen sich die Verbindungen zwi
schen den Volksvertretungen, den Abgeord
neten und den Wählern weiter entwickeln.

Ein wichtiger Bestandteil der staatsrecht
lichen Forschung sind die wissenschaftlichen 
Arbeiten zu den Grundrechten und Grund
pflichten der Bürger sowie zu den materiel
len, rechtlichen und sonstigen Garantien für 
deren Realisierung. Dabei geht es vor allem

um das Erforschen der besten Bedingungen, 
Erfahrungen und Methoden zur umfassen
den Wahrnehmung der Grundrechte und 
Grundpflichten.

Die Wissenschaft vom Staatsrecht der 
DDR trägt eine hohe Verantwortung für die 
Förderung und Festigüng des sozialistischen 
Staatsbewußtseins und hat sich offensiv mit 
antisozialistischen Staats- und Rechtsauffas
sungen auseinanderzusetzen.

Der Wissenschaft vom Staatsrecht der 
DDR liegen die Erkenntnisse der Klassiker 
des Marxismus-Leninismus über den Staat 
und das Recht zugrunde. Marx und Engels 
schufen auch die theoretischen und metho
dologischen Ausgangspositionen für die 
staatsrechtliche Forschung. Besonders be
trifft dies das Verhältnis von Recht und 
Ökonomie, die verfassungstheoretischen 
Aussagen sowie die Erkenntnisse über die 
demokratischen Institutionen der Machtaus
übung, z. B. über die klassenbedingten Un
terschiede zwischen dem bürgerlichen Par
lament und den sozialistischen Vertretungs
körperschaften, den Charakter der Wahlen 
unter den Bedingungen der bürgerlichen De
mokratie und unter den Bedingungen der 
Diktatur des Proletariats, sowie die Position 
zur bürgerlichen Theorie der Gewaltentei
lung u. a. m.43

Lenin führte die wissenschaftlichen 
staatsrechtlichen Erkenntnisse von Marx 
und Engels fort. Er war in vielen Fragen der 
unmittelbare Inspirator der Entwicklung der 
sozialistischen Staatsrechtswissenschaft und 
zugleich der Herausbildung des sozialisti
schen Staatsrechts in der Praxis. Er arbeitete 
die Lehre von den Sowjets aus und entwik- 
kelte die von Marx und Engels begründete 
Idee des demokratischen Zentralismus wei
ter. In seinen Werken analysiert er die Rolle 
der marxistisch-leninistischen Partei im so
zialistischen Verfassungssystem sowie auch 
die der Gewerkschaften und untersuchte er 
weitere grundlegende Verfassungsprinzipien. 
Lenin betonte und förderte als Vorsitzen
der des Rates der Volkskommissare die 
Wissenschaftlichkeit in allen Fragen des 
Staates und des Rechts. Von der Ausarbei
tung der ersten staatsrechtlichen Dekrete
43 Vgl. K. Marx/F. Engels, Werke, Bd. 1, a. a. O., 
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